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(1) Der Vertrag gilt zunächst für die in der Polizze festgesetzte Dauer. Beträgt diese mindestens
ein Jahr, gilt das Versicherungsverhältnis jedes Mal um ein Jahr verlängert, wenn es nicht
spätestens drei Monate vor Ablauf der Vertragszeit von einem der Vertragsteile schriftlich
gekündigt worden ist. Für die Erklärung der Ablaufkündigung steht die gesamte Vertragslaufzeit,
unter Beachtung der zuvor bestimmten Frist von drei Monaten, zur Verfügung.

(2) Für Versicherungsverträge, deren Abschluss nicht zum Betrieb eines Unternehmens des
Versicherungsnehmers gehört (Verbraucherverträge) ist vereinbart, dass der Versicherer den
Versicherungsnehmer auf die Rechtsfolge der Vertragsverlängerung bei unterlassener Kündigung
frühestens sechs Monate, spätestens aber vier Monate vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit,
besonders hinweisen wird.

(3) Beträgt die Vertragslaufzeit weniger als ein Jahr, endet der Vertrag automatisch bei Ablauf.
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